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Planunterlagen : 
Amtliche Flurkarten der Ver
Inessungsamter ,m M aßstab 
1 1 000 Stand der Ve rmessung 
vom Jahre 1979 Nach An
gabi, des Vermessungsam tes 
zur genauen M aßentn ahme 
n1ch1 geeignet 

Hohenschichtlinien v"rgroßert 
<lu, der amtlichen bayerischen 
Hohenflurkarte vom M aßstab 
1 5000 auf den Maßstab 1 1000 
lw1sc hen-Hohensch1c ht l I nIen 
sind ze1chnerrsch 1n terpo ll 1ert 
Zur Hohenentnahme fur Inge 
n1eur tec hnische Zwecke nur 
t,ed1ngt geeignet Photogram 
rne1rrsche bzw tachymetrrsche 
Hohenaufnahmen wurden von 
c1pr Firma 

f"StPllt 

Die Erganzung des Baubestan
des der topographischen Ge
QPbenhe1ten sowie der ver 
c.nrJ entsorgungstechn1schen 
t rrv,chtungen erfolgte am 

, "P1 ne amtliche Ve rmessungs
Of•n .?HJtq kP.1t) 

Untergrund: Au ssagen und 
Ru c ,sc l1 lusse auf dre Unter
qrundverha!tn1sse und die 80-
dt•nbeschaftenhe1t konnen we · 
dei aus den amtlichen Karte n 
nnc-~1 aus Zeichnung und Text 
;HJqeler tet wPr0en 

Nachrichtliche Ubernahmen: 
Fur nachricht11ch ubernommene 
Pl qnungen und Gegebenheiten 
krrnn keine Gewahr ubernom -
1npnwerden 

Urheberrecht: Fur dre Planung 
behalte ,e h mir alle Rechte vor 
Ohne meine vorhPrrge Zust,m -
1nunq darf die Planung nicht 
yelndert werden 
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B E B A u u N G s p L A N 
BEI DER .HAUPTSCHULE VOM 24. 04. 85 

D E C K B L A T T N R. 1 
VEREINFACHTE' ANDERUNG NACH"§ 13 Bau6B 

MARKTGEMEINDE METTEN 
LANDKREIS: DEGGENDORF 
REG.-BEZIRK: NIEDERBAYERH 

' 1. 

2. 

B E N A C H R I C H T I G U N G 
Der Eigentümer der von der Anderung betroffenen und 
benachbarten Grundstücke sowie die hiermit berührten 
Träger ö~fentlicher Belange wurden am 2 1, Nov. 1994 
von der Anderung des Bebauu gsplanes nach § · 13 ~ uCB 
verständigt. 

1 6. Feb. 1995 

~. 
~i! ~~;d~/~a;kt/Gemeinde hat mit Beschluß vom f?;pp:9~ 
diese Änderung des Bebauun splanes gemäß§ 10 BauGB 
und Artikel 98 BayB0 als t beschlossen. 

1 6. FEo b. 199" 

3. AN Z E I G E 

4. 

Das Deckblatt wurde dem Landratsamt gemäß§ 11 BauGB 
zur Anzeige vorgelegt. Das Landratsamt hat keine Y er
letzung von Rechtsvorschriften ge äß § 11 Abs. ~ -:B_cii'.i:t . 

/' • •••' ' ••• "' 
geltend gemacht. . '! i''~i-t ·.-.:}.\ ~ 1 7 arz ·19::Q'-:'. > .... 

Deggendorf, ~ • ·i •~ _,1,~-~f-• 
--,;.,, T ' " 

I N K R A F T T R E T E N /1, 8 
Die als Satzun~ beschlossene Änderung des Bebauungs
planes ist am 1 7, März 199l>rtsüblich durch Anschl~g 
bekannt gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist di e 
Änderung des Bebauungsplane gemäß§ 12 Satz 4 BauGB 
rechtsverbindlich. , ::· '. ): ., 

1. 

Landshut, den 25.10.1994 

K R I T s C H E L 

I n g e n i e u r b ü r o 

Gabelsbergerstraße 16 

D S H U T 84034 L A N 
Telefon 
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1 7. 11arz i9951 j-. \ ,., .,._. -· : : 
1 
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B E G R Ü N D U N G 

zum Deckblatt Nr. 1 des Bebauungsplanes 

"Bei der Hauptschule" 

I. ALLGEMEINES: 

Der Bebauungsplan "Bei der -Hauptschule" vom 24.4.1985 wurd e 
mit Bescheid des Landratsamtes Deggendorf vom 12.11.1985 
genehmigt. 
Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung am 
beschlossen, den Bebauungsplan "Bei der Hauptschule" 
durch Deckblatt Nr . 1 zu ändern. 

II. VERANLASSUNG: 

Im Grundstück Fl. Nr. 4 70/ 4 ist im rechtsgültigen Bebauun gs
plan nur ein bestehendes freistehendes Wohngebäude mit Garage 
festgesetzt . Da das Grundstücks mit 1400 qm für eine Einzel
hausbebauung sehr groß ist, wurde es inzwischen entsprechend 
einem Vermessungsantrag geteilt, um dadurch eine zusätzliche 
Bebauung zu ermöglichen. 

III. DURCHGEFÜHRTE ÄNDERUNGEN: 

Reduzierung der Baugrenze für das bestehende Wohngebäude 
auf Fl.Nr. 470/~. 

Einplanung eines freistehenden Einfamilienhauses auf der 
geteilten südlichen Grundstücksfläche von Fl.Nr. 470/~, 
Erhöhung der GRZ und GFZ. 

IV. HINWEIS: 

Das Verfahren für das Deckblatt Nr. 1 wird als vereinfachte 
Änderung nach§ 13 BauGB durchgeführt, da durch diese 
Änderung die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. 

V. BETROFFENE UND BENACHBARTE GRUNDSTÜCKE: 

Flurnummer 1.66/2 , 1.60/1.1., 1.70/21. , l.70/1S und 1.71 



VI. PLANLICHE FESTSETZUNGEN: 

2. 

2.1. 

2.1.1. 

3 . 

3. 1. 

13. 

13.1. 

13.2. 

15. 

15.1. 

15.2. 

15.3. 

15.4 . 

15.5 . 

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG: 

Zahl der Vollgeschosse 

Geplantes Wohngebäude mit eingetragener Geschoßzahl 
Mittelstrich= Firstrichtung 

BAUGRENZEN: 

als Höchstgrenze Erdgeschoß und 
ausgebautes Dachgesc hoß 

bei WA GRZ = 0,4 GFZ = 0,6 
soweit sich nicht aus den sonstigen 
Festsetzungen geringere Werte ergeben. 

Baugrenze 

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNG UND MASS NAHMEN ZUM SCHUTZ , 
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG DER LANDSCHAFT: 

• ..... Pflanzgebot für Einzelbäume (veränderbar ) 

lockere, raumbildende Gehölzpflanzung 

SONSTIGE PLANZEICHEN: 

D 
□ 

Flächen für private Stellplätze, 
die zur Straße hin nicht eingezäunt 
werden dürfen 

Garagen, Zufahrt in Pfeilrichtung 

Firstrichtung 

Grenze des räumlichen Gel tungsbereiches 
des Bebauungsplanes 

Grenze des räuml ichen Geltungsbereiches 
des Deckblat tes 

In allen nicht angeprochenen Punkten behält der rechtskräftige 
Bebauunsplan "Bei der Hauptschule" weiterhin Gültigkeit. 

TEXTLICHE FESTSETZUNG: 

Die gültigen Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der 
Feinmechanik und Elektrotechnik für elektr ische Anlagen und Betriebsmit te 
(VBG 4 ) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten . 
Nähere Auskünfte darüber erhalten Sie von der OBAG-Bezirksstelle Deggen 
dorf, Am Waffenhammer l, Tel. 0991 / 21270. 
Das Merkblatt über Baumstandorte und unter irdische Ver- und Entsorgungs
an lagen", herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, ist zu beachten. 
Der Beginn aller Baumaßnahmen, dazu gehört auch das Pflanzen von Bäumen 
und Sträuchern, ist der OBAG-Bezirksstelle rechtzeitig zu melde n. 
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